
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, 
Dr. Gottfried Curio, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/7232 –

Statistische Erfassung von Zurückweisungen an deutschen Grenzen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei (PES) werden auch 
Personen erfasst, die an deutschen Grenzen zurückgewiesen worden sind, ein-
schließlich der Asylherkunftsländer (vgl. dazu die Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/5674). Daraus er-
gibt sich nach Auffassung der Fragesteller ein Klärungsbedürfnis im Hinblick 
auf die Messung der Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen bzw. ihrer genauen 
statistischen Abbildung.

 1. Wie viele Zurückweisungen erfolgten durch die Bundespolizei an der 
deutsch-österreichischen Landgrenze beziehungsweise an den dortigen 
Grenzkontrollstellen im Jahr 2023 (Stichtag: Ende Mai 2023) im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum?

Die Bundespolizei hat gemäß ihrer Polizeilichen Eingangsstatistik (PES) von 
Januar bis Mai 2023 an der deutsch-österreichischen Landgrenze insgesamt 
3.815 Personen zurückgewiesen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres belief 
sich die Anzahl auf 3.657.
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 2. Nach welchen Gründen schlüsseln sich diese Zurückweisungen anteils-
mäßig auf, und wie viele Personen welcher zehn häufigsten Staatsange-
hörigkeiten waren davon im jeweiligen Zeitraum betroffen (bitte die 
Staatsangehörigkeiten anteilsmäßig, anschließend dann auch nach den 
Gründen für die Zurückweisung aufschlüsseln)?

Die erbetenen Daten können den nachfolgenden Übersichten entnommen wer-
den.
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Gesamt 1.546 34 821 4 136 155 154 165 49 3 8
davon 10 häufigsten Staatsangehörigkeiten

Syrien 367 4 154 8 11 4
Afghanistan 381 33 2 5 27 5 1
Türkei 305 4 107 1 11 1 2
Albanien 8 2 63 8 68 21 46 4
Marokko 159 20 1 2 10
Ukraine 31 1 117 6 13 14 1
Nepal 19 9 72 45
Serbien 16 4 27 5 27 15 10 3
Indien 63 2 27 1 3 2 1 1
Russland 17 75 1 5 1

Januar bis Mai 2022
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Gesamt 2.449 30 589 7 62 150 101 182 74 4 9
davon 10 häufigsten Staatsangehörigkeiten

Afghanistan 530 1 32 1 5 13 5 4
Syrien 501 3 37 1 1 18 5
Türkei 320 5 39 13 3
Tunesien 267 5 22 5 3
Albanien 16 53 1 11 46 18 45 10
Ukraine 84 30 11 6 3 26 8
Pakistan 94 1 26 1 4 3 3
Serbien 7 2 37 7 29 19 14 4
Marokko 85 1 18 2 2
Irak 73 11 1 1 1
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Erläuterung Zurückweisungsgründe:

Grund Erläuterung
A ohne gültige(s) Reisedokument(e)
B im Besitz eines falschen, ge- oder verfälschten Reisedokuments
C ohne gültiges Visum oder gültigen Aufenthaltstitel
D im Besitz eines falschen, ge- oder verfälschten Visums oder Aufenthaltstitels
E verfügt nicht über die erforderlichen Dokumente zum Nachweis von Aufenthaltszweck und

-bedingungen
F hat sich bereits 90 Tage innerhalb eines Zeitraumes von 180 Tagen im Gebiet der Schengenstaaten 

aufgehalten
G verfügt nicht über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts
H Ausschreibung zur Einreiseverweigerung im SIS oder im nationalen Verzeichnis
I Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die 

internationalen Beziehungen

 3. Ist es nach dem Verständnis der Fragesteller zutreffend, dass aus der 
statistischen Erfassung wie in Frage 2 nicht hervorgeht, ob die Zurück-
weisungen tatsächlich vollzogen worden sind oder ob nicht doch noch 
ein Schutzersuchen gestellt worden ist?

Die statistischen Daten in den Antworten zu den Fragen 1 und 2 stellen die tat-
sächlich vollzogenen Zurückweisungen dar.

 4. Wenn Frage 3 bejaht wird, existiert eine bereinigte Statistik, die diese Er-
fassungsproblematik (Frage 3) abbildet, oder eine Statistik, die man der 
Statistik in Frage 1 zur Klärung dieser Problematik gegenüberstellen 
kann, und wenn nein, sieht die Bundesregierung hier einen Handlungsbe-
darf (bitte erläutern)?

Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.

 5. Gibt es im Falle einer Verneinung von Frage 4 nach Kenntnis der Bun-
desregierung in Rücksprache mit den zuständigen Stellen der Bundes-
polizei Erfahrungswerte, wie viele Personen im Rahmen einer erfolgten 
Zurückweisung doch noch ein Schutzersuchen stellen (bitte erläutern und 
ggf. nach Staatsangehörigkeiten aufschlüsseln)?

Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.

 6. Wie viele Zurückweisungen erfolgten durch die Bundespolizei an der 
deutsch-schweizerischen Landgrenze im Jahr 2023 (Stichtag: Ende 
Mai 2023) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?

Die Bundespolizei hat gemäß ihrer PES von Januar bis Mai 2023 insgesamt 
3.678 Personen die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland in Abstim-
mung mit den schweizerischen Behörden verwehrt. Im Zeitraum des Vorjahres 
belief sich die Anzahl auf 97.
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 7. Nach welchen Gründen schlüsseln sich diese Zurückweisungen (Frage 6) 
anteilsmäßig auf, und wie viele Personen welcher zehn häufigsten Staats-
angehörigkeiten waren davon im jeweiligen Zeitraum betroffen (bitte die 
Staatsangehörigkeiten anteilsmäßig nach den Gründen aufschlüsseln)?

Die erbetenen Daten können den nachfolgenden Übersichten entnommen wer-
den.

Januar bis Mai 2023
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Gesamt 3.081 2 516 2 0 8 0 69 0 0 0
davon 10 häufigsten Staatsangehörigkeiten

Afghanistan 1.658 1 82 1 15
Syrien 186 232 9
Türkei 166 45 2
Marokko 155 19 4
Algerien 124 5 13
Tunesien 92 16 3
Guinea 79 11
Nigeria 49 12 3
Eritrea 56 2
Irak 53 2 15

Januar bis Mai 2022
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Gesamt 48 0 23 0 0 5 0 21 0 0 0
davon 10 häufigsten Staatsangehörigkeiten

Afghanistan 16 1
Albanien 1 6 4
Irak 5 2
Tunesien 1 3 2
Eritrea 6
Libyen 1 4
Georgien 3 1
Pakistan 1 1 2
Marokko 1 3
Syrien 3 1

Bezüglich einer Erläuterung der Zurückweisungsgründe wird auf die Antwort 
zu Frage 2 verwiesen.
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 8. Wie lautet die genaue Begründung in dem Schreiben (vgl. www.tagessch
au.de/inland/innenpolitik/faeser-grenzkontrollen-oesterreich-101.html) 
der Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser, an die 
EU-Kommission für eine Verlängerung der Grenzkontrollen an der 
deutsch-österreichischen Grenze (bitte möglichst wortgenau wiederge-
ben, einschließlich etwaiger statistischer Zahlen)?

Die Bundesministerin des Innern und für Heimat hat am 13. April 2023 ent-
schieden, dass die vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrol-
len an der deutsch-österreichischen Landgrenze mit Wirkung zum 12. Mai 2023 
für die Dauer von sechs Monaten neu angeordnet wird und führt in ihrer Notifi-
zierung auf EU-Ebene wie folgt aus:
„Das grenzkontrollfreie Reisen gehört aus meiner Sicht zu einer der zentralen 
Errungenschaften des Schengenraums. Ich teile und unterstütze daher unsere 
gemeinsamen Anstrengungen, alles Notwendige zu tun, um den grenzkontroll-
freien Schengenraum weiterhin zu erhalten. Dazu ist es u. a. erforderlich, dass 
die Mitgliedstaaten geeignete und praktikable Instrumente zum Zwecke der 
besseren Kontrolle und Steuerung des Migrationsgeschehens an den europäi-
schen Außengrenzen erhalten. Verbesserungen am Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystem, u. a. mit der Screening-Verordnung und damit einer verlässlichen 
Registrierung und Erfassung an den Außengrenzen, sind zwar geplant, aber 
noch nicht beschlossen. Solange diese noch nicht beschlossen und umgesetzt 
sind, besteht Gefahr für den Schengenraum mit offenen Binnengrenzen. Ferner 
gilt es, auch die Verhandlungen zur Überarbeitung des Schengener Grenzkodex 
rasch und mit einem praktikablen Ergebnis zu finalisieren. Hierzu haben die 
Mitgliedstaaten bereits im Juni letzten Jahres eine Allgemeine Ausrichtung des 
Rates beschlossen, die die enormen Herausforderungen zielgerichtet adressiert. 
Erst kürzlich hat der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 9. Fe-
bruar 2023 die Bedeutung einer wirksamen Kontrolle der europäischen Außen-
grenzen für erforderlich angesehen.
Die sicherheits- und migrationspolitischen Herausforderungen für den Schen-
genraum bestehen im Wesentlichen fort. Die Situation, Entwicklung und die 
Lebensbedingungen in den Herkunftsstaaten, insbesondere in Afghanistan, 
Syrien und der Türkei (Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage/Inflation), 
werden vermutlich unverändert bleiben und sich ggf. noch verschlechtern. Dies 
gilt auch für die vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien betroffenen Regio-
nen. In Afghanistan wirken sich insbesondere die Islamisierung der Gesell-
schaft (etwa in Bezug auf die Situation für Frauen und Mädchen), die Men-
schenrechtslage und die Verschlechterung der Lebensbedingungen (u. a. ange-
spannte Versorgungslage) weiterhin auf die Migrationsentwicklung aus. Da-
neben haben mit Blick auf Afghanistan auch sicherheitspolitische Erwägungen 
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Afrika als Herkunftsregion vieler 
Flüchtlinge schafft nach Einschätzung von Frontex durch wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, hohe Inflation, zurückgehende Reisetätigkeit von Touristen 
(Devisenausfälle) und notwendige Umschuldungsmaßnahmen der Staaten wei-
terhin Push-Faktoren für die irreguläre Migration in Richtung Europa.
Die Entwicklung des irregulären Migrationsgeschehens nach Mittel-/West-
europa, insbesondere auf der ost- und zentralmediterranen Route, teilweise über 
die Staaten der Balkanregion bis hin zur deutsch-österreichischen Landgrenze, 
wird sich daher fortsetzen. Absehbar ist nicht mit einem nachhaltigen Rück-
gang zu rechnen.
Besorgniserregend ist, dass im Jahr 2022 ein Höchstwert der festgestellten irre-
gulären Migration an den EU-Außengrenzen seit 2016 zu verzeichnen war. 
Maßgeblich hierfür waren gestiegene Ankünfte in Italien und der Anstieg der 
irregulären Migration aus der Türkei sowie die in der Folge deutliche Zunahme 
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des Transitmigrationsgeschehens über die Staaten der Balkanregion. Diese Be-
wertung der Lage korrespondiert mit der Annual Risk Analysis 2023/2024 der 
Agentur Frontex.
Die vorgenannte Lage und Entwicklung wirken sich unmittelbar auf Mittel- 
und Westeuropa, insbesondere die Bundesrepublik Deutschland an ihren südli-
chen Grenzen, aus. Im Jahr 2022 war der Höchststand der Feststellungen irre-
gulärer Migration (bundesweit rund 92.000) seit dem Jahr 2016 zu verzeichnen. 
Im Vergleich zum Vorjahr (57.600) bedeutet dies eine erhebliche Zunahme. Da-
mit blieb Deutschland auch im Jahr 2022 Hauptzielland der irregulären Migra-
tion nach Europa. Im Jahr 2023, d. h. von Januar bis Februar 2023, haben die 
deutschen Grenzbehörden rund 13.000 unerlaubte Einreisen festgestellt.
An der deutsch-österreichischen Landgrenze hat die Bundespolizei dabei im 
Jahr 2022 rund 23.000 unerlaubte Einreisen festgestellt (Vorjahr rund 12.600; 
Januar bis Februar 2023 rund 2.400). Die an der deutsch-österreichischen Land-
grenze festgestellten unerlaubt eingereisten Drittstaatsangehörigen sind zumeist 
syrische, afghanische und türkische Staatsangehörige.
Gerne möchte ich in diesem Zusammenhang betonen, dass es mir um eine 
sachgerechte Steuerung und Kontrolle von irregulärer Migration bei gleichzeiti-
ger Aufrechterhaltung humanitärer Standards geht.
Mir ist daher die ganzheitliche Bekämpfung der Schleusungskriminalität in all 
ihren Ausprägungen besonders wichtig. Insbesondere die perfiden und men-
schenverachtenden Behältnisschleusungen gilt es mit allen rechtsstaatlichen 
Mitteln zeitgerecht und zum Schutze von Menschenleben aufzudecken und 
möglichst zu bekämpfen. Exemplarisch sei in Bezug auf die deutsch-österrei-
chische Grenze erwähnt, dass allein im Januar 2023 13 Behältnisschleusungen 
mit insgesamt 93 Geschleusten im Kontext der Kontrollen an der deutsch-öster-
reichischen Grenze aufgedeckt werden konnten.
Die Unterbringungssituation der Länder und Kommunen für geflüchtete Perso-
nen hat sich zudem angesichts des zunehmenden Migrationsgeschehens weiter 
verschärft. Aus diesem Grund habe ich am 16. Februar 2023 zu einem weiteren 
bundesweiten hochrangigen Gipfel mit Vertretern der Länder und Kommunen 
eingeladen. Im Ergebnis dessen bestand Einigkeit, dass es neben gebotener Hu-
manität einer Ordnung und Begrenzung von irregulärer Migration bedarf. Dies 
ist zwingend erforderlich, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht 
zu erhalten.
Angesichts dessen sehe ich mich nach sorgfältiger Abwägung gezwungen, an 
der Hauptroute irregulärer Migration nach Deutschland mit Wirkung zum 
12. Mai 2023 Binnengrenzkontrollen für einen Zeitraum von sechs Monaten an 
der deutsch-österreichischen Landgrenze nach Art. 25 bis 27 der Verordnung 
(EU) 2016/399 („Schengener Grenzkodex“) anzuordnen. Dies ist zwingend er-
forderlich, da nur Binnengrenzkontrollen erlauben, aus bloßem Anlass des 
Grenzübertritts zu kontrollieren und unmittelbar einreiseverhindernde Maßnah-
men im Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen treffen zu können. Die 
Wirksamkeit dieses Instruments verdeutlicht die Quantität der erfolgten ein-
reiseverhindernden Maßnahmen in monatlich bis zu vierstelliger Anzahl. Bei 
meiner Entscheidung habe ich die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die 
Angemessenheit im Vergleich zu Alternativmaßnahmen sowie das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs vom 26. April 2022 in Bezug auf die Begründung 
einbezogen. Die oben dargestellte Bedrohungs-/Gefährdungslage verdeutlicht, 
dass zu der ursprünglichen Begründung neue Gründe hinzugetreten sind, die 
eine Anordnung der vorübergehenden Wiedereinführung von Binnengrenzkon-
trollen nach den Artikeln 25 bis 27 des Schengener Grenzkodex rechtfertigen. 
Etwaige Alternativmaßnahmen, wie z. B. die stichprobenartige sogenannte 
Schleierfahndung und technische Einsatzmittel, wie Kennzeichenlesesysteme, 
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ermöglichen weder Kontrollen aus bloßem Anlass des Grenzübertritts noch fo-
kussieren technische Einsatzmittel auf das Erkennen und Verhindern irregulärer 
Migration und sind insoweit nicht gleichermaßen geeignet. Der Einsatz von 
technischen Unterstützungs- und Einsatzmitteln im Rahmen von Polizeikon-
trollen im Grenzgebiet würde temporäre Binnengrenzkontrollen derzeit nicht 
entbehrlich machen.
Zudem richtet sich der Einsatz von technischen Einsatzmitteln nach nationalem 
Recht und stellt vor dem Hintergrund der damit einhergehenden Grundrecht-
seingriffe hohe Anforderungen an deren Einsatz im Vergleich zu Kontrollen 
beim Grenzübertritt.
Mit Blick auf das irreguläre Migrationsgeschehen insgesamt zeigt die Be-
schränkung der temporären Binnengrenzkontrollen auf die über die deutsch-ös-
terreichische Landgrenze führende Hauptroute nach Deutschland, dass mir der 
ultima ratio Charakter von Binnengrenzkontrollen bewusst ist und ich bei allen 
Herausforderungen auf ein Vorgehen mit Augenmaß setze. Insoweit werden an 
den übrigen deutschen Schengen-Binnengrenzen derzeit lageabhängige Kon-
trollen in unterschiedlicher Intensität im schengenrechtlichen Rahmen nach 
Art. 23 des Schengener Grenzkodex vorgenommen.
Seien Sie versichert, dass es mir weiterhin ein festes Anliegen ist, zu grenzkon-
trollfreien Schengen-Binnengrenzen zurückzukehren, sobald es sicherheits- und 
migrationspolitisch vertretbar erscheint.
Zudem wird die Bundespolizei mit ihren innerstaatlichen und den österreichi-
schen Partnerbehörden nach wie vor bestrebt sein, die Auswirkungen auf den 
grenzüberschreitenden Straßen- und Warenverkehr, die Wirtschaft und das Le-
ben sowie Arbeiten in der Grenzregion so gering wie nur möglich zu halten. 
Die Grenz- und Verkehrsbehörden arbeiten daher anhaltend daran, praktische 
Verbesserungsmöglichkeiten regelmäßig zu prüfen und umzusetzen.“

 9. Warum findet die Erprobung neuer Kontrollmethoden (konkret Leucht-
turmprojekt: „Kontrollstelle der Zukunft“, vgl. Bundespolizei Kompakt, 
02/23, S. 13) nicht auch in Bezug auf den Einreiseverkehr zu Polen statt?

Die materialbezogenen Erprobungen der Bundespolizei an bestimmten Kon-
trollörtlichkeiten erfolgten anhand technischer Auswahlkriterien der Bundes-
polizei und sind abgeschlossen.

10. Wird es noch eine Ausweitung der Erprobung (s. Frage 9) angesichts der 
Ankündigung der Intensivierung der Grenzkontrollen zu Polen durch die 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser geben (www.tagesschau.de/inland/
innenpolitik/faeser-grenze-deutschland-polen-100.html), und wenn nein, 
warum nicht?

Auf die Antwort zu Frage 9 wird verwiesen.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 7 – Drucksache 20/7504



11. Welche nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nummer 1053/2013 er-
stellten aktuellen Evaluierungsberichte sind der Bundesregierung be-
kannt, nach denen schwerwiegende Mängel bei Kontrollen an den 
Außengrenzen festgestellt worden sind (bitte unter Benennung des Be-
richts, des Mangels sowie des betroffenen EU-Mitgliedstaates auflisten)?

Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung ge-
langt, dass die Beantwortung der Frage aus Gründen des Staatswohls nicht 
offen erfolgen kann. Die Offenlegung einer als vertraulich übermittelten Infor-
mation könnte Deutschland in den Augen der EU-Organe und der Mitgliedstaa-
ten als unzuverlässigen Gesprächs- und Verhandlungspartner erscheinen lassen, 
was die Reputation Deutschlands in der Europäischen Union und auf inter-
nationaler Ebene beschädigen und letztlich eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit anderen Staaten und internationalen Institutionen gefährden würde. Unter 
Abwägung mit dem parlamentarischen Fragerecht kommt die Bundesregierung 
deswegen zu dem Entschluss, dass die gewünschten Informationen nicht offen, 
sondern eingestuft mit dem Vermerk „VS – Nur für den Dienstgebrauch“* als 
Anlage übermittelt werden.

* Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. 
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten einge-
sehen werden.
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